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§ 16 a 

Unterrichtung und Beteiligung der Einwohnerinnen und Einwohner 

(1) Die Gemeinde unterrichtet die Einwohnerinnen und Einwohner möglichst frühzeitig über 
allgemein bedeutsame Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft und fördert das 
Interesse an der Selbstverwaltung. Vorschriften über eine förmliche Beteiligung oder 
Anhörung bleiben unberührt. 

(2) Zur Erörterung wichtiger Angelegenheiten der Gemeinde kann eine Versammlung von 
Einwohnerinnen und Einwohnern einberufen werden. 

(3) Die Gemeindevertretung muss bei öffentlichen Sitzungen Einwohnerinnen und 
Einwohnern, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, die Möglichkeit einräumen, Fragen zu 
Beratungsgegenständen oder anderen Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft zu 
stellen und Vorschläge oder Anregungen zu unterbreiten. Die Ausschüsse können in ihren 
Sitzungen ebenfalls eine Einwohnerfragestunde durchführen. Die Gemeindevertretung kann 
beschließen, Sachkundige sowie Einwohnerinnen und Einwohner, die von dem Gegenstand 
der Beratung betroffen sind, anzuhören. 

(4) Das Nähere wird durch Satzung geregelt. 

§ 16 b 

Einwohnerantrag 

(1) Einwohnerinnen und Einwohner, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, können 
beantragen, dass die Gemeindevertretung oder im Fall der Übertragung nach § 27 Abs. 1 
Satz 3 der zuständige Ausschuss bestimmte ihr oder ihm obliegende 
Selbstverwaltungsaufgaben berät und entscheidet. Der Antrag muss von mindestens 5 % 
der Einwohnerinnen und Einwohner, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, unterzeichnet 
sein. Über die Zulässigkeit des Antrags entscheidet die Gemeindevertretung. 

(2) Das Nähere wird durch Satzung geregelt. 


